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©  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Abfüllung 
von  Getränken  in  Gebinde,  insbesondere  in  Fässer 
wie  Kegs,  bei  dem  das  Keg  mit  einem  Fitting  auf 
einen  Füllkopf  aufgesetzt  wird,  sowie  eine  Vorrich- 
tung  zur  Durchführung  eines  solchen  Verfahrens. 
Um  eine  weitgehende  Keimfreiheit  bei  der  Befüllung 
des  Gebindes  zu  gewährleisten,  ist  erfindungsgemäß 
vorgesehen,  daß  der  Füllkopf  und  die  diesem  zuge- 
wandte  Außenfläche  des  Fittings  vor  dem  Öffnen 
des  Fittings  und  der  Zufuhr  des  einzufüllenden  Ge- 
tränks  sterilisiert  wird. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Abfül- 
lung  von  Getränken  nach  dem  Oberbegriff  des 
Anspruchs  1  sowie  eine  Vorrichtung  zur  Durchfüh- 
rung  eines  solchen  Verfahrens. 

In  der  Getränkeindustrie  werden  üblicherweise 
Fässer  mit  eingeschraubten,  automatisch  selbst- 
schließenden  Ventilen  verwendet.  Diese  Fässer 
werden  als  Kegs  und  die  selbstschließenden  Venti- 
le  als  Fittings  bezeichnet.  Bei  den  Fässern  handelt 
es  sich  um  Mehrweggebinde,  die  aufgrund  der  in 
der  Lebensmittelindustrie  üblichen  hohen  Sauber- 
keitsanforderungen  vor  dem  Befüllen  gereinigt  und 
mit  Dampf  und/oder  einem  anderen  geeigneten 
Sterilisationsmittel  sterilisiert  werden.  Nach  dem 
Reinigungs-  und/oder  Sterilisationsvorgang,  der  üb- 
licherweise  auf  einem  Reinigungskopf  der  Abfüllan- 
lage  erfolgt,  wird  das  Keg  auf  einen  Füllkopf  aufge- 
setzt,  der  an  eine  Produktzuleitung  angeschlossen 
ist.  Da  der  Füllkopf  vor  dem  Aufsetzen  des  Kegs 
der  Umgebungsluft  ausgesetzt  war,  werden  übli- 
cherweise  die  Zuleitungen  und  der  Füllkopf  kurz- 
zeitig  mit  Wasser  gespült,  um  die  in  den  Rohrlei- 
tungen  und  dem  Füllkopf  enthaltene  Luft  zu  entfer- 
nen.  Dadurch  wird  vermieden,  daß  produktschädi- 
gender  Sauerstoff  in  den  Leitungen  und  dem  Füll- 
kopf  zurückbleibt.  Es  ist  auch  bekannt,  die  Luft  aus 
dem  Rohrsystem  mittels  eines  kurzzeitigen  Dampf- 
stoßes  zu  entfernen,  wobei  die  hohe  Strömungsge- 
schwindigkeit  des  Dampfes  ausgenutzt  wird.  Ge- 
tränke  werden  im  allgemeinen  bei  kalten  Tempera- 
turen  abgefüllt;  so  erfolgt  die  Abfüllung  von  Bier 
üblicherweise  bei  Temperaturen  zwischen  -2  und 
+  4°  C  und  die  Abfüllung  alkoholfreier  Getränke 
bei  etwa  6 - 8 °   C.  Daher  sind  die  Metalloberflä- 
chen  des  Füllkopfes  beim  Aufsetzen  des  Kegs 
noch  durch  die  Füllung  eines  zuvor  behandelten 
Kegs  kalt.  Bei  den  aus  dem  Stand  der  Technik 
bekannten  Verfahren  wird  zwar  die  Luft  aus  dem 
System  entfernt,  alle  Keime  auf  den  kalten  Oberflä- 
chen  des  Füllkopfes  aber  nicht  beseitigt  oder  abge- 
tötet.  Beim  Öffnen  des  Fittings  und  Befüllen  des 
Kegs  können  daher  Keime  aus  dem  Füllkopf  in  das 
zuvor  sterilisierte  Keg  gespült  werden,  so  daß  die 
Wirkung  der  Kegsterilisation  teilweise  aufgehoben 
wird. 

Ein  derartiges  Verfahren  ist  beispielsweise  aus 
der  DE-A  42  08  550  bekannt.  Hierbei  wird  nach 
Aufsetzen  des  Kegs  auf  den  Füllkopf,  dieser  bei 
noch  geschlossenem  Fitting  mit  heißem  Wasser 
gespült  und  anschließend  mit  C02-Gas  ausgebla- 
sen.  Erst  jetzt  wird  das  Fitting  geöffnet,  so  daß  das 
Keginnere  zugänglich  wird.  Durch  die  Spülung  des 
Füllkopfes  mit  Wasser  wird  jedoch  keine  Sterilisa- 
tion  erreicht  und  vor  allem  wird  nicht  gewährleistet, 
daß  die  Sterilisation  vollständig  durchgeführt  wird. 

Aus  der  US-PS  2,787,875  ist  es  bekannt, 
Dampf  zur  Sterilisation  von  Füllköpfen  zu  verwen- 
den.  Ein  definierter  Sterilisationseffekt  ist  jedoch 

mit  einer  derartigen  Anordnung  nicht  zu  erreichen. 
Die  GB-A  21  38  790  beschreibt  eine  Reini- 

gungs-  und  Füllmaschine,  an  deren  Reinigungssta- 
tion  ein  Temperaturfühler  vorgesehen  ist,  um  zu 

5  überprüfen,  ob  die  Reinigungs-  und  Spülmittel  eine 
ausreichende  Temperatur  aufweisen,  um  wirksam 
zu  sein.  Anschließend  wird  das  Keg  auf  einen  Füll- 
kopf  umgesetzt,  so  daß  eine  Reinigung  des  Füll- 
kopfes  geschweige  denn  ein  definierter  Sterilisa- 

io  tionseffekt  auch  hier  nicht  gegeben  ist. 
Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  daher,  ein  Verfah- 

ren  der  eingangs  genannten  Art  derart  weiterzubil- 
den,  daß  eine  weitgehende  Keimfreiheit  bei  der 
Abfüllung  von  Getränken  gewährleistet  wird. 

75  Diese  Aufgabe  wird  mit  der  Erfindung  im  we- 
sentlichen  durch  die  Merkmale  des  Anspruchs  1 
gelöst.  Damit  ist  der  gesamte  mit  dem  Produkt  in 
Berührung  kommende  Bereich  der  Füllstation  im 
wesentlichen  keimfrei,  so  daß  beim  Öffnen  des 

20  ebenfalls  sterilisierten  Kegs  und  Einfüllen  der  Ge- 
tränkeflüssigkeit  keine  Verunreinigungen  in  das 
Keg  eingebracht  werden.  Hierbei  wird  berücksich- 
tigt,  daß  es  zum  Erreichen  einer  ausreichenden 
Sterilität  der  Metalloberfläche  erforderlich  ist,  die 

25  Sterilisation  in  Abhängigkeit  von  der  Sterilisations- 
temperatur  über  eine  bestimmte  Dauer  durchzufüh- 
ren.  So  muß  bspw.  bei  einer  Sterilisationstempera- 
tur  von  63  °C  die  Metalloberfläche  ca.  15  Min. 
dieser  Temperatur  ausgesetzt  werden  und  bei  ei- 

30  ner  Sterilisationstemperatur  von  72  °  C  etwa  30  Sek. 
Üblicherweise  wird  das  Verhältnis  von  Sterilisa- 

tionstemperatur  und  -zeit  in  Pasteureinheiten  ge- 
messen.  Gemäß  einer  bevorzugten  Ausgestaltung 
der  Erfindung  ist  daher  vorgesehen,  daß  die  ge- 

35  messene  Temperatur  des  Füllkopfes  und  die  ge- 
messene  Sterilisationsdauer  in  Pasteureinheiten 
umgesetzt  und  daß  der  Sterilisationsvorgang  bei 
Erreichen  einer  festgelegten  Anzahl  von  Pasteu- 
reinheiten  beendet  wird.  Durch  eine  entsprechende 

40  Steuerung  der  Abfüllanlage  kann  somit  immer  ge- 
währleistet  werden,  daß  der  Füllkopf  ausreichend 
sterisiliert  ist  und  trotzdem  nicht  unnötig  lange  mit 
heißem  Dampf  beaufschlagt  wird. 

Erfindungsgemäß  erfolgt  die  Sterilisation  mit 
45  heißem  Dampf  oder  einem  geeigneten  Desinfek- 

tionsmittel. 
Da  die  Metalloberflächen  bei  der  Sterilisation 

mit  heißem  Dampf  so  heiß  werden,  daß  ggf.  von 
der  vorherigen  Befüllung  an  der  Oberfläche  des 

50  Füllkopfs  noch  haftende  Produktreste  anbrennen 
können,  wird  bei  einer  bevorzugten  Ausgestaltung 
der  Erfindung  vorgeschlagen,  daß  der  Füllkopf  vor 
der  Sterilisation  mit  Wasser  gespült  wird.  Dadurch 
werden  eventuell  noch  anhaftende  Produktreste  vor 

55  der  Beaufschlagung  mit  heißem  Dampf  entfernt. 
Eine  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  erfin- 

dungsgemäßen  Verfahrens  weist  zweckmäßiger- 
weise  die  Merkmale  des  Anspruchs  6  auf. 
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In  Weiterbildung  des  Erfindungsgedankens  ist 
der  Temperaturfühler  zur  Messung  der  Sterilisa- 
tionstemperatur  an  der  am  stärksten  gekühlten 
Stelle  des  Füllkopfes  angeordnet.  Wird  diese  Stelle 
ausreichend  lange  der  Sterilisationstemperatur  aus- 
gesetzt,  so  kann  man  davon  ausgehen,  daß  auch 
die  übrigen  Bereiche  des  Füllkopfes  erfolgreich 
sterilisiert  wurden. 

Da  der  Füllkopf  durch  die  zur  Füllung  herange- 
führte  Getränkeflüssigkeit  im  Bereich  des  An- 
schlusses  der  Produktzuleitung  ständig  gekühlt 
wird,  wird  sich  in  diesem  Bereich  regelmäßig  die 
kälteste  Stelle  des  Füllkopfes  befinden.  Erfindungs- 
gemäß  ist  daher  vorgesehen,  daß  der  Temperatur- 
fühler  im  Bereich  des  Anschlusses  der  Produktzu- 
leitung  an  dem  Füllkopf  angeordnet  ist. 

Weiterbildungen,  Vorteile  und  Anwendungs- 
möglichkeiten  der  Erfindung  ergeben  sich  aus  der 
nachfolgenden  Beschreibung  eines  Ausführungs- 
beispieles  und  der  Zeichnung. 

Die  einzige  Figur  zeigt  schematisch  einen  Füll- 
kopf  mit  aufgesetztem  Keg. 

Ein  in  der  Zeichnung  nur  teilweise  dargestelltes 
Keg  1  ist  mit  einem  Fitting  2  auf  einen  Füllkopf  3 
einer  Abfüllanlage  für  Getränke  aufgesetzt  und  liegt 
über  eine  Dichtung  4  abgedichtet  auf  dem  Füllkopf 
3  auf.  Üblicherweise  wird  dabei  das  Keg  1  mit 
Fitting  2  nach  unten  auf  den  Füllkopf  3  aufgesetzt. 

Das  Keg  1  wurde  vor  dem  Aufsetzen  auf  den 
Füllkopf  3  gereinigt  und/oder  sterilisiert  und  ist 
durch  das  automatisch  selbstschließende  Fitting  2, 
das  in  eine  an  einer  Bodenfläche  5  des  Kegs  1 
befestigten  Muffe  6  eingeschraubt  ist,  verschlos- 
sen.  Der  Füllkopf  3  und  eine  Außenfläche  8  des 
Fittings  2  stehen  dagegen  vor  dem  Aufsetzen  des 
Kegs  1  auf  den  Füllkopf  3  mit  der  Umgebungsluft 
in  Kontakt,  so  daß  sich  Keime  an  dem  Füllkopf  3 
oder  der  Außenfläche  8  des  Fittings  2  anlagern 
können. 

Vor  dem  Befüllen  des  Kegs  1  mit  produktflüs- 
sigkeit,  die  über  eine  in  der  Zeichnung  nur  sche- 
matisch  dargestellte  Produktzuleitung  7  zugeführt 
wird,  wird  der  Füllkopf  3  kurz  mit  vorzugsweise 
warmem  Wasser  durchgespült,  das  über  eine  Rei- 
nigungsleitung  9  in  den  Füllkopf  3  eingebracht 
wird.  Mit  dem  Wasser  werden  ggf.  anhaftende  Pro- 
duktreste  des  vorhergehenden  Füllvorgangs  aus 
dem  Füllkopf  3  ausgespült.  Das  Wasser  fließt  nach 
dem  bspw.  2  Sek.  dauernden  Spülvorgang  über 
eine  Abflußleitung  10  wieder  aus  dem  Füllkopf  her- 
aus. 

Anschließend  wird  der  Füllkopf  3  und  die  ihm 
zugewandte  Außenfläche  8  des  Fittings  2  mit  hei- 
ßem  Dampf  oder  einem  geeeigneten  Desinfektions- 
mittel  sterilisiert,  die  ebenfalls  über  die  Reinigungs- 
leitung  9  zugeführt  werden.  Um  eine  ausreichende 
Sterilisation  der  Metalloberfläche  des  Füllkopfes  3 
und  des  Fittings  2  zu  erreichen,  muß  die  Sterilisa- 

tion  bei  einer  Metalltemperatur  von  63  °C  minde- 
stens  über  15  Min.  erfolgen  und  bei  einer  Metall- 
temperatur  von  72  °C  über  etwa  30  Sek..  Zur  Über- 
prüfung  des  Sterilisationsvorgangs  ist  im  Bereich 

5  des  Anschlusses  der  Produktzuleitung  7  an  den 
Füllkopf  3  ein  Temperaturfühler  11  angeordnet,  der 
die  Temperatur  der  Metalloberfläche  in  diesem  Be- 
reich  mißt.  Außerdem  wird  die  Dauer  des  Sterilisa- 
tionsvorgangs  gemessen.  Der  Bereich  des  An- 

io  Schlusses  der  Produktzuleitung  7  ist  aufgrund  der 
ständigen  Kühlung  durch  die  in  der  Produktzulei- 
tung  7  für  den  Füllprozeß  bereitgehaltene  Geträn- 
keflüssigkeit  der  kälteste  Abschnitt  des  Füllkopfes 
3.  Daher  kann  bei  einer  ausreichenden  Sterilisa- 

15  tionszeit  dieses  Bereichs  davon  ausgegangen  wer- 
den,  daß  der  gesamte  Füllkopf  3  und  die  Außenflä- 
che  8  des  Fittings  2  ausreichend  sterilisiert  sind. 

Das  Verhältnis  zwischen  Sterilisationstempera- 
tur  und  -dauer  wird  üblicherweise  in  Pasteureinhei- 

20  ten  angegeben.  Ausgehend  von  der  mit  dem  Tem- 
peraturfühler  11  gemessenen  Temperatur  der  Me- 
talloberfläche  des  Füllkopfes  3  im  Bereich  des 
Anschlusses  der  Produktzuleitung  7  und  der  ge- 
messenenen  Zeitdauer  wird  die  auf  diesen  Bereich 

25  des  Füllkopfes  3  einwirkende  Anzahl  von  Pasteu- 
reinheiten  ermittelt  und  das  Ergebnis  an  die  Steue- 
rung  der  Abfüllanlage  übertragen.  Sobald  eine  vor- 
her  festgelegte,  einer  ausreichenden  Sterilisation 
entsprechende  Anzahl  von  Pasteureinheiten  er- 

30  reicht  wird,  kann  der  Sterilisationsvorgang  beendet 
werden.  Dadurch  wird  gewährleistet,  daß  nach  aus- 
reichender  Sterilisation  der  Füllkopf  3  nicht  unnötig 
lange  mit  heißem  Dampf  beaufschlagt  wird. 

35  Bezugszeichenliste: 

1  Keg 
2  Fitting 
3  Fullkopf 
4  Dichtung 
5  Bodenflache 
6  Muffe 
7  Produktzuleitung 
8  AuBenflache 
9  Reinigungsleitung 
10  AbfluBleitung 
11  Temperaturfuhler 

Patentansprüche 
50 

1.  Verfahren  zur  Abfüllung  von  Getränken  in  Ge- 
binde,  insbesondere  in  Fässer  wie  Kegs,  bei 
dem  das  Keg  (1)  mit  einem  Fitting  (2)  auf 
einen  Füllkopf  (3)  aufgesetzt  wird,  dadurch 

55  gekennzeichnet,  daß  der  Füllkopf  (3)  und 
eine  diesem  zugewandte  Außenfläche  (8)  des 
Fittings  (2)  vor  Öffnen  des  Fittings  (2)  und 
Zufuhr  des  einzufüllenden  Getränks  sterilisiert 
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wird  und  daß  zur  Überprüfung  des  Sterilisa- 
tionsvorgangs  die  Temperatur  des  Füllkopfes 
(3)  während  des  Sterilisationsvorgangs  und  die 
Dauer  des  Sterilisationsvorgangs  gemessen 
wird.  5 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  gemessene  Temperatur  des 
Füllkopfes  (3)  und  die  gemessene  Sterilisa- 
tionsdauer  in  Pasteureinheiten  umgesetzt  wird,  10 
und  daß  der  Sterilisationsvorgang  bei  Errei- 
chen  einer  festgelegten  Anzahl  von  Pasteurein- 
heiten  beendet  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  75 
gekennzeichnet,  daß  die  Sterilisation  mit 
Dampf  erfolgt. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Sterilisation  mit  ei-  20 
nem  Desinfektionsmittel  erfolgt. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Füllkopf 
(3)  vor  der  Sterilisation  mit  Wasser  gespült  25 
wird. 

6.  Vorrichtung  zur  Durchführung  eines  Verfahrens 
nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  mit  einem 
Füllkopf  (3),  dem  über  wenigstens  eine  Zulei-  30 
tung  (7,9  )  Produktflüssigkeit  und/oder  ein  Ste- 
rilisationsmedium  zuführbar  ist,  und  mit  einem 
Temperaturfühler  (11)  in  dem  Füllkopf  (3),  ge- 
kennzeichnet  durch  eine  Einrichtung  zur  Er- 
fassung  der  Dauer  des  Sterilisationsvorgangs  35 
und  eine  Steuereinheit  über  die  der  Sterilisa- 
tionsvorgang  in  Abhängigkeit  von  Sterilisations- 
temperatur  und  -dauer  beendbar  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge-  40 
kennzeichnet,  daß  der  Temperaturfühler  (11) 
an  der  am  stärksten  gekühlten  Stelle  des  Füll- 
kopfes  (3)  angeordnet  ist. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  6  oder  7,  dadurch  45 
gekennzeichnet,  daß  der  Temperaturfühler 
(11)  im  Bereich  des  Anschlusses  der  Produkt- 
zuleitung  (7)  an  dem  Füllkopf  (3)  angeordnet 
ist. 

4 
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